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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §13 Abs1 Z2;

VwGG §13;

1. VwGG § 13 heute

2. VwGG § 13 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 13 gültig von 22.07.1995 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 470/1995

4. VwGG § 13 gültig von 05.01.1985 bis 21.07.1995

1. VwGG § 13 heute

2. VwGG § 13 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 13 gültig von 22.07.1995 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 470/1995

4. VwGG § 13 gültig von 05.01.1985 bis 21.07.1995

Rechtssatz

Es ist Sinn und Zweck des § 13 VwGG, das Entstehen von Rechtsprechungsdivergenzen zu verhindern oder zumindest

zu erschweren oder bereits entstandene Rechtsprechungsdivergenzen zu beseitigen. Geht ein Senat nur von seinem

eigenen Vorjudikat ab, um damit die Einheitlichkeit mit der übrigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

wieder herzustellen, dann wird damit eine Rechtsprechungsdivergenz im Sinne des § 13 Abs. 1 Z. 2 VwGG beseitigt;

wenn von der mit diesem Erkenntnis aufgegebenen Rechtsprechung kein anderer Senat als der erkennende betro:en

ist, bedarf es nach Sinn und Zweck des § 13 VwGG dazu keiner Verstärkung des Senates im Sinne dieser

Gesetzesstelle.Es ist Sinn und Zweck des Paragraph 13, VwGG, das Entstehen von Rechtsprechungsdivergenzen zu

verhindern oder zumindest zu erschweren oder bereits entstandene Rechtsprechungsdivergenzen zu beseitigen. Geht

ein Senat nur von seinem eigenen Vorjudikat ab, um damit die Einheitlichkeit mit der übrigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes wieder herzustellen, dann wird damit eine Rechtsprechungsdivergenz im Sinne des

Paragraph 13, Absatz eins, Zi:er 2, VwGG beseitigt; wenn von der mit diesem Erkenntnis aufgegebenen

Rechtsprechung kein anderer Senat als der erkennende betro:en ist, bedarf es nach Sinn und Zweck des Paragraph

13, VwGG dazu keiner Verstärkung des Senates im Sinne dieser Gesetzesstelle.
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